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Ministerialbekanntmachungen.
(50] I. Der am 8. März 1908 verstorbene Kaufmann Friedrich Wilhelm
Schubert in Weida hat durch Testament vom 9. September 1900 eine Stiftung
im Gesamtbetrage von 200000 = errichtet. Die Stiftung führt den Namen:
„Stiftung zur Unterstützung und Ausstattung von Nachkommen der Geschwister
der Eltern des Kaufmanns Friedrich Wilhelm Schubert in Weida“ und zer-
fällt in 2 Hälften von je 100000 —+&amp;. Der Ertrag der einen Hälfte wird
zur Unterstützung von armen Kranken und armen alten Nachkommen der Ge-
schwister der Eltern des Stifters verwendet. Der Ertrag der andern Hälfte wird
zur Aussteuer von bedürftigen Töchtern von Nachkommen der Geschwister der Eltern
des Stifters verwendet.
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